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 Veröffentlicht am 14.01.1971

Norm

ABGB §1325 E3

Rechtssatz

Schmerzen der Klägerin infolge einer allfälligen zweiten kosmetischen Operation dürfen wegen der Ungewißheit ihres

Eintrittes derzeit bei der Schmerzengeldbemessung nicht berücksichtigt werden.
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